
Kennzeichnungsfragen Honig -  Mindestschriftgröße laut LMIV 

Dr. Günther Kempe | Treffpunkt Bienengesundheit Limbach 2018 

Alle Pflichtangaben sind an einer gut sichtbaren Stelle  
 

• deutlich,  
• gut lesbar und gegebenenfalls  
• dauerhaft      anzubringen.  

 

Sie dürfen nicht durch andere Angaben oder Bildzeichen oder sonstiges 
eingefügtes Material verdeckt, undeutlich gemacht oder getrennt werden, 
und der Blick darf nicht davon abgelenkt werden. 
 

Pflichtangaben müssen mindestens in 1,2 Millimeter großer Schrift - 
bezogen auf das kleine "x", also den mittleren Buchstabenteil - gedruckt 

werden.  
Bei kleinen Verpackungen (größte Oberfläche weniger als 80 
Quadratzentimeter, also kleiner als die Hälfte einer Postkarte) muss die 

Schrift mindestens 0,9 Millimeter groß sein. 
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Berechnung  der  x-Höhe 
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Aus einer x-Höhe von 1,2 mm kann – je nach Schriftart – 
durchaus eine Gesamtschriftgröße von bis zu 2,7 mm 
resultieren 
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Rechteck ist 80 cm2  
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100 mm 
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Beispiel Schriftgröße von 0,9 mm kleines  x            xxxxxxxxxxx  

 

Beispiel Schriftgröße von 1,2 mm kleines x     xxxxxxxx 

 

Beispiel Schriftgröße von 4,0 mm kleines x     xxxxxxxx 
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Fertigpackungs-VO  -  Nennfüllmenge 
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Hat eine Packung z.B. 200 g, so müssen die Ziffern 200 mindestens 3 mm 
groß sein,  
hat sie 500 g müssen die Ziffern mindestens 4 mm groß sein. 

- gilt nur für die Angabe der Nennfüllmenge    500 g 
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MHD  -  Lebensmittel-Informationsverordnung  (LMIV) 
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• Das Mindesthaltbarkeitsdatum (MHD) ist unverschlüsselt 
mit den Worten "mindestens haltbar bis ..." unter Angabe 
von Tag, Monat und Jahr in dieser Reihenfolge anzugeben. 

• Die Angabe von Tag, Monat und Jahr kann auch an anderer 
Stelle erfolgen, wenn in Verbindung mit der Angabe nach 
Satz 1 auf diese Stelle hingewiesen wird (z.B. mindestens 
haltbar bis: siehe Verschlussclip). 

• erfolgt die Angabe nicht taggenau, ist das MHD mit 
"mindestens haltbar bis Ende ..." anzugeben. 
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MHD - Angabe des Datums  
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• Bei Lebensmitteln, deren Mindesthaltbarkeit nicht mehr als drei Monate beträgt, 
kann die Angabe des Jahres entfallen (Beispiel: Brot, mindestens haltbar bis 18. 
Januar). 

• Bei Lebensmitteln, deren Mindesthaltbarkeit mehr als drei 
und weniger Monate als beträgt, kann die Angabe des Tages 
entfallen, sobald der Text "mindestens haltbar bis Ende ..." 
verwendet wird. 

    (Beispiel: Nudeln, mindestens haltbar bis Ende Januar 20xx). 
  
• Bei Lebensmitteln, deren Mindesthaltbarkeit mehr als 

achtzehn Monate beträgt, kann die Angabe des Monats 
entfallen , sobald der Text "mindestens haltbar bis Ende ..." 
verwendet wird. 

 (Beispiel: Honig, mindestens haltbar bis Ende 20xx) 
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Festlegen des MHD 
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Für die Definition über die Zeitspanne von Produktion bis 
Mindesthaltbarkeitsdatum ist der Hersteller verantwortlich. Die Angabe sollte 
durch zahlreiche Tests unter den vorgesehenen Lagerbedingungen 
untermauert werden. 
 
Das Datum ist so zu wählen, dass das Lebensmittel mit Ablauf der 
angegebenen Frist die vom Verbraucher erwarteten spezifischen 
Eigenschaften (Geruch, Geschmack, Aussehen, Konsistenz) besitzt und nicht 
gesundheitsschädlich ist. 
 
Aussage des MHD 
 

Das MHD besagt, dass ein verschlossenes Lebensmittel bei sachgerechter 
Lagerung bis zu mindestens dem angegebenen Datum seine spezifischen 
Eigenschaften, wie Farbe, Beschaffenheit, Geschmack, Geruch, Nährwerte 
und mikrobiellen Optimalwerte behält. 
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Abgelaufenes MHD 
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Wer ein Lebensmittel nach Ablauf des MHD in Verkehr bringt, übernimmt 
im Rahmen seiner Sorgfaltspflicht die Verantwortung für das Produkt. 
 
Der Verbraucher, der in seinem Vorrat zu Hause ein Lebensmittel hat, 
dessen MHD abgelaufen ist, muss z.B. durch Prüfung von Geruch und 
Aussehen selbst entscheiden, ob es ihm noch zum Verzehr geeignet 
erscheint. 
 
Der gewerbliche Inverkehrbringer muss neben der sensorischen Prüfung 
auch mikrobiologische und chemische Untersuchungen in Betracht 
ziehen, um die weitere Verkehrsfähigkeit abzusichern. 
 
Da das MHD jedoch kein Verbrauchsdatum ist und Lebensmittel-
hersteller generell einen zeitlichen Sicherheitszuschlag mit 
einkalkulieren, sind viele Lebensmittel auch nach Ablauf des MHD noch 
genießbar. Die bereits oben erwähnte Prüfung auf Unbedenklichkeit 
sollte jedoch immer erfolgen. 
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HALTBARKEIT  -  Mindesthaltbarkeitsdatum 
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Das Mindesthaltbarkeitsdatum (MHD) gibt an, wie lange ein Produkt 
unter angemessenen Aufbewahrungsbedingungen seine spezifischen 
Eigenschaften wie Farbe, Konsistenz und Geschmack mindestens behält.  
 
Wichtig ist dabei nicht nur die ordnungsgemäße Aufbewahrung der 
Produkte, sondern auch ihr sachgemäßer Transport, z. B. vom Geschäft 
nach Hause.  
Bei richtiger Lagerung können die Produkte in den meisten Fällen auch 
nach Ablauf des MHDs gegessen oder getrunken werden.  
 

Einige Lebensmittel, z.B. frisches Obst und Gemüse, Wein oder Zucker, 
sind von der Angabe ausgenommen. 
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Verbrauchsdatum 
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Anders verhält es sich bei sehr leicht verderblichen 
Lebensmitteln (z.B. Hackfleisch). Hier ist anstelle des MHDs 
das Verbrauchsdatum („zu verbrauchen bis…“) anzugeben.  
 
Das Lebensmittel sollte nach Ablauf des Verbrauchsdatums 
nicht mehr verzehrt werden, da es dann eine unmittelbare 
Gefahr für die Gesundheit darstellen kann. 
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Kennzeichnung: Werbung mit Selbstverständlichkeiten 
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Kennzeichnung: Werbung mit Selbstverständlichkeiten 
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Auslobung „Garantiert aus eigener Ernte – keine Mischhonige“ 

Nach allgemeiner Verkehrsauffassung   Leitsätze für Honig 

- tragen vom Menschen hergestellte Mischungen (verschiedener) monofloraler 
Honige (z. B. Akazienhonig mit Lindenhonig gemischt) die Bezeichnung Honig.  
 
Sofern die botanische Herkunft der verwendeten Honige (z. B. Akazie und Linde) 
trotzdem angegeben werden soll, werden sie als Mischung von … bezeichnet.  
Reine Trachthonige sind bezüglich der genannten Tracht stets „unvermischt“ 

• Somit ist jeder rechtmäßig in Verkehr befindliche (Tracht)honig „unvermischt“ – 
außer es wird in der Bezeichnung entsprechend aufgeführt.  

• Diese Aussage stellt in der vorliegenden Form eine Selbstverständlichkeit für alle 
(vergleichbaren) Honige dar.  

• Die Verbraucher werden über die Qualität und Zusammensetzung anderer Honige 
getäuscht. 



Etikett 
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  Abb. 1: Etikett der Probe (Deckel)  Abb. 2: Etikett der Probe 

   



Mindesthaltbarkeitsdatum. 
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Nach Artikel 24 (2) VO (EU) 1169/2011 ist das Datum gemäß Anhang  X  auszudrücken 

Gemäß Anhang X Nr. 1 lit. a VO (EU) 1169/2011 geht dem 
Mindesthaltbarkeitsdatum die Angabe „mindestens haltbar bis …“ voran, 
wenn der Tag genannt wird.  
 
In den anderen Fällen (Nennung Monat und Jahr oder Jahr) geht dem 

Mindesthaltbarkeitsdatum die Angabe „mindestens haltbar bis Ende …“ 

voran 

Die Angabe des Mindesthaltbarkeitsdatums erfolgt bei der vorliegenden Probe durch 
die Angabe „Mindesthaltbarkeit und Lot-Nr. siehe Deckel (MHD/BB)“. Dem Deckel der 
vorliegenden Probe ist die Angabe „MHD 02/2019“ zu entnehmen.  

Aufgrund der Nennung von Monat und Jahr muss dem Mindesthaltbarkeitsdatum die 
Angabe „mindestens haltbar bis Ende …“ vorangehen.  
Der Wortlaut entspricht nicht der Maßgabe nach Artikel 24 (2) i. V. m. Anhang X Nr. 1 
lit. a VO (EU) 1169/2011. 
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Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit 

Landesuntersuchungsanstalt Sachsen   

Fachgebietsleiter  Pharmakologisch wirksame Stoffe  

Zschopauer Straße 89 01999 Chemnitz 

        +49 351 8144 3650   // privat: 0173 7599886 

 Guenther.Kempe@Googlemail.com  
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